
Begegnungen auf Augenhöhe erleben!

Bei der angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. 

Daher können alle EU-Rechte in Anspruch genommen werden, die für Pauschalreisen gelten. Boomerang Reisen GmbH trägt die volle Ver-
antwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 
Zudem verfügt Boomerang Reisen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls 
der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

•	 Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags. 

•	 Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.

•	 Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter 
oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

•	 Die Reisenden können die Pauschalreise -innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten -auf eine 
andere Person übertragen. 

•	 Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies 
im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 
8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf 
eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

•	 Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlun-
gen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die 
Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf 
eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

•	 Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom 
Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise 
voraussichtlich beeinträchtigen.

•	 Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktritts-
gebühr vom Vertrag zurücktreten. 

•	 Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, 
so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht 
gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung 
der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

•	 Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsge-
mäß erbracht werden. 

•	 Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

•	 Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder -in einigen Mitgliedstaaten- des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. 
Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Be-
förderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Boomerang Reisen GmbH hat eine 
Insolvenzabsicherung mit Swiss Re Int. abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige 
Behörde kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Boomerang Reisen GmbH verweigert werden.

Ihre wichtigsten Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de

Kontaktdaten:
Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH 
Sächsische Straße 1
10707 Berlin
Tel.: 030 - 78954770 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
Tel.: +49 (0) 228 4108-0 
E-Mail: poststelle@bafin.de



1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 	 Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde dem Reiseveranstal-

ter den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. Grundlage dieses An-
gebots sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden Informationen 
des Reiseveranstalters für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden 
vorliegen.

1.2 	 Reisevermittler (z. B. Reisebüros) und Leistungsträger (z. B. Hotels, Beför-
derungsunternehmen) sind vom Reiseveranstalter nicht bevollmächtigt, 
Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu 
machen, die den vereinbarten Inhalt des Reisevertrages abändern, über 
die vertraglich zugesagten Leistungen des Reiseveranstalters hinausgehen 
oder im Widerspruch zur Reiseausschreibung stehen.

1.3 	 Orts- und Hotelprospekte, die nicht vom Reiseveranstalter herausgegeben 
werden, sind für den Reiseveranstalter und dessen Leistungspflicht nicht 
verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem 
Reisenden zum Gegenstand der Reiseausschreibung oder zum Inhalt der 
Leistungspflicht des Reiseveranstalters gemacht wurden.

1.4 	 Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder auf 
elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Bei elektronischen Bu-
chungen bestätigt der Reiseveranstalter den Eingang der Buchung unver-
züglich auf elektronischem Weg. Diese Eingangsbestätigung stellt noch 
keine Bestätigung der Annahme des Buchungsauftrags dar.

1.5 	 Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die er 
die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen einzustehen, sofern er diese 
Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernom-
men hat.

1.6 	 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung des Reisever-
anstalters zustande. Sie bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unver-
züglich nach Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden eine 
schriftliche Reisebestätigung übermitteln. Hierzu ist er nicht verpflichtet, 
wenn die Buchung durch den Kunden weniger als 7 Werktage vor Reise-
beginn erfolgt.

1.7 	 Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung des Reiseveranstalters vom Inhalt 
der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an 
das er für die Dauer von zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf 
der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Kunde inner-
halb der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die Annahme durch ausdrück-
liche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung erklärt.

2. Bezahlung
2.1 	 Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis 

vor Beendigung der Reise nur fordern oder annehmen, wenn dem Kunden 
der Sicherungsschein übergeben wurde.

2.2 	 Ausnahme: Es wird kein Sicherungsschein ausgehändigt, wenn die Reise 
nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung einschließt und 
der Reisepreis 75 Euro nicht übersteigt.

2.3 	 Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungsschei-
nes eine Anzahlung in Höhe von 30 % des Reisepreises zur Zahlung fällig. 
Die Restzahlung wird spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn fällig, sofern 
der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in 
Ziffer 8 genannten Grund abgesagt werden kann.

2.4 	 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entspre-
chend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist der Reiseveranstalter 
berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutre-
ten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 4.2 Satz 2 bis 4.5 zu 
belasten.

3. Leistungen und Leistungsänderungen
3.1 	 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt 

des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und 
vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wur-
den, sind nur gestattet, soweit die Änderungen nicht erheblich sind und 
den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.

3.2 	 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die ge-
änderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.

3.3 	 Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über wesentliche Leis-
tungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund 
zu informieren.

3.4 	 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der 
Kunde berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn 
der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Kunden aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte 
unverzüglich nach der Erklärung des Reiseveranstalters über die Änderung 
der Reiseleistung oder die Absage der Reise diesem gegenüber geltend zu 
machen.

4. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten
4.1  	 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der 

Rücktritt ist gegenüber dem Reiseveranstalter unter der den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklären. 
Falls die Reise über ein Reisebüro gebucht wurde, kann der Rücktritt auch 
diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den 
Rücktritt schriftlich zu erklären.

4.2 	 Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so 
verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen 
kann der Reiseveranstalter, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten 
ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädigung 
für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwen-
dungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen.

4.3 	 Der Reiseveranstalter hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaf-
felt, d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts 
zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis 
zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der Entschädigung 
gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche ander-
weitige Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschä-
digung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des 
Kunden wie folgt berechnet:

	 Bis 30 Tage vor Reiseantritt: 30 %, 29-22 Tage vor Reiseantritt: 40 %, 21-15 
Tage vor Reiseantritt: 50 %, 14-10 Tage vor Reiseantritt: 60 %, 9-7 Tage vor 
Reiseantritt: 75 %, 6-4 Tage vor Reiseantritt: 80 %, ab 3 Tage vor Reisean-
tritt: 90 %

	 Es gelten gesonderte Stornobedingungen für: 
	 Namibia/Südafrika/Südamerika:
	 Bis 21 Tage vor Reiseantritt: 55 %, 20-14 Tage vor Reiseantritt: 80 %, ab 13 

Tage vor Reiseantritt: 90 %
	 Australien/Neuseeland:
	 Bis 30 Tage vor Reiseantritt: 30 %, 29-15 Tage vor Reiseantritt: 50 %, 14-8 

Tage vor Reiseantritt: 80 %, ab 7 Tage vor Reiseantritt: 90 %
	 Cook Inseln/Französisch Polynesien:
	 Bis 31 Tage vor Reiseantritt: 30 %, 30-16 Tage vor Reiseantritt: 65 %, 15-8 

Tage vor Reiseantritt: 80 %, ab 7 Tage vor Reiseantritt: 90 %
	 Fiji:
	 Bis 31 Tage vor Reiseantritt: 30 %, 30-15 Tage vor Reiseantritt: 55 %, ab 14 

Tage vor Reiseantritt: 90 %
	 Kenia/Tansania/Uganda:
	 Bis 32 Tage vor Reiseantritt: 30 %, 31-16 Tage vor Reiseantritt: 55 %, ab 15 

Tage vor Reiseantritt: 90 %
	 Papua Neuguinea: 
	 Bis 46 Tage vor Reiseantritt: 30 %, 45-31 Tage vor Reiseantritt: 55 %, 30-16  

Tage vor Reiseantritt: 80 % ab 15 Tage vor Reiseantritt: 90 %
	 Ostkanada und die Atlantikprovinzen: 
	 Für alle Unterkünfte gilt: Bis 8 Tage vor Reiseantritt lt. AGB, ab 7 Tage vor 

Reiseantritt: lt. AGB, mindestens jedoch eine Nacht. Für Fährüberfahrten 
gelten die Stornobedingungen lt. AGB, mind. jedoch CAD/USD 45,- pro 
Überfahrt. 

	 USA mit Alaska:
	 Bis 45 Tage vor Reiseantritt: 30 %, 44-31 Tage vor Reiseantritt: 65 %, ab 30 

Tage vor Reiseantritt: 90 %
	 Botswana: 
	 Bis 91 Tage vor Reiseantritt: 30 %, 90-46 Tage vor Reiseantritt: 55 %, ab 45 

Tage vor Reiseantritt: 90 %
	 Stopover:
	 Bis 30 Tage vor Reiseantritt: 30 %, 29-25 Tage vor Reiseantritt:  40 %, 24-20 

Tage vor Reiseantritt: 55 %, 19-14 Tage vor Reiseantritt: 80 %, ab 13 Tage vor 
Reiseantritt: 90 %

	 Camper Nordamerika (USA & Kanada):
	 Bis 21 Tage vor Reiseantritt: 55 %, 20-14 Tage vor Reiseantritt: 80 %, ab 13 

Tage vor Reiseantritt: 90 %
4.4 	 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem Reiseveranstalter 

nachzuweisen, dass diesem überhaupt kein oder ein wesentlich niedrige-
rer Schaden entstanden ist, als die von ihm geforderte Pauschale.

4.5 	 Der Reiseveranstalter behält sich vor, in Abweichung von den vorstehenden 
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit der 
Reiseveranstalter nachweist, dass ihm wesentlich höhere Aufwendungen 
als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der 
Reiseveranstalter verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berück-
sichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweiti-
gen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.

4.6 	 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB einen Ersatzteil-
nehmer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Boomerang Reisen GmbH und ihrer Marke a&e erlebnis:reisen



4.7 	 Bei bestimmten Produkten wie Züge, Lodges, Safaris sowie zubuchbare 
Transferflüge in den Destinationen gelten gesonderte Umbuchungs- und 
Stornobedingungen, welche die pauschalen Umbuchungs- und Storno-
bedingungen aus 4.3 und 5 übersteigen können. Die gesonderten Bedin-
gungen erhält der Kunde vollständig ausgewiesen im Angebot und in der 
Buchungsbestätigung.

4.8 	 Bei Flugbuchungen können ebenfalls abweichende Umbuchungs- und 
Stornobedingungen gelten, welche die pauschalen Umbuchungs- und 
Stornierungsgebühren aus 4.3 und 5 übersteigen können. Maßgeblich 
sind die Konditionen und Tarife der Fluggesellschaften, welche der Kunde 
mit dem Angebot und der Buchungsbestätigung erhält.

5. Umbuchungen
5.1 	 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hin-

sichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, 
der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. 
Wird auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung oder Namens-
änderung vorgenommen, kann der Reiseveranstalter bei Einhaltung der 
nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt pro Kunde erheben.  
Dieses beträgt bis 30 Tage vor Abreise:
a)	 für Flüge zwischen EUR 100,- und EUR 300,- pro Person, je nach ge-

wählter Fluggesellschaft.
b)	 für Mietwagen, Unterkünfte und Touren EUR 25,- pro Person und Leistung.

5.2 	 Bei Umbuchungswünschen, die die Verschiebung anderer Leistungen 
nach sich ziehen, werden für die ebenfalls betroffenen Leistungen die glei-
chen Umbuchungsgebühren berechnet wie unter Punkt 5.1.

5.3 	 Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Frist erfolgen, 
können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rück-
tritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer 4.2 bis 4.6 zu den Bedingungen und 
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei 
Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.

5.4 	 Bei anderweitigen, geringfügigen Änderungen berechnet der Reiseveranstal-
ter ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von EUR 25,- pro Person und Leistung.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistung
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß angebo-
ten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. 
wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er 
keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. Der Reiseveranstalter 
wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger 
bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche 
Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche 
Bestimmungen entgegenstehen.
7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl 
nur dann vom Reisevertrag zurücktreten, wenn er

a)	 in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindestteilnehmerzahl beziffert 
sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertraglich vereinbarten Rei-
sebeginn dem Reisenden spätestens die Erklärung zugegangen sein muss, 
angegeben hat und

b)	in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rück-
trittsfrist deutlich angibt oder auf die entsprechenden Angaben in der Reise
ausschreibung verweist. Der Veranstalter erklärt seinen Kunden gegenüber 
den Rücktritt spätestens 5 Wochen vor dem vereinbarten Reiseantritt.

Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteil-
nehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat der Reiseveranstalter unverzüglich 
von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. Wird die Reise aus diesem 
Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zah-
lungen unverzüglich zurück.
8. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen, wenn der Kunde ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters 
nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass 
die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reisever-
anstalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, 
die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genomme-
nen Leistung erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern gutge-
brachten Beträge.
9. Mängelanzeige, Abhilfe, Minderung, Kündigung
9.1 	 Wird eine Reiseleistung nicht oder nicht frei von Reisemängeln erbracht, 

kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der Reiseveranstalter kann die Ab-
hilfe verweigern, wenn sie unmöglich ist oder mit unverhältnismäßigen 
Kosten verbunden ist.

9.2 	 Der Reisende kann eine Minderung des Reisepreises verlangen, falls Rei-
seleistungen nicht frei von Reisemängeln erbracht worden sind und er es 
nicht schuldhaft unterlassen hat, den Mangel unverzüglich (ohne schuld-
haftes Zögern) anzuzeigen.

9.3 	 Soweit der Reiseveranstalter infolge einer schuldhaften Unterlassung der 
Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen kann, kann der Reisende weder 
Minderungsansprüche nach § 651m noch Schadensersatzansprüche nach  
§ 651n geltend machen.

9.4 	 Ist eine Pauschalreise durch einen Reisemangel erheblich beeinträchtigt 
und leistet der Reiseveranstalter innerhalb einer angemessenen Frist keine 
Abhilfe, kann der Reisende den Reisevertrag kündigen. In seinem eigenen 
Interesse und aus Beweissicherungsgründen wird hierzu die Schriftform 
empfohlen. 

	 Die Mängelanzeige muss unverzüglich an den Reiseveranstalter – Boome-
rang Reisen GmbH, Biewerer Str. 15, 54293 Trier, info@boomerang-reisen.
de, 0651-96680 0 - übermittelt werden.

	 Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn 
Abhilfe von dem Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige 
Abhilfe notwendig ist.

	 Wird der Vertrag danach aufgehoben, behält der Reisende, sofern der 
Vertrag die Beförderung umfasste, den Anspruch auf Rückbeförderung. Er 
schuldet dem Reiseveranstalter nur den auf die in Anspruch genommenen 
bzw. zur Beendigung der Pauschalreise noch zu erbringenden Leistungen 
entfallenden Teil des Reisepreises.

10. Reiseunterlagen
Die Reiseunterlagen werden spätestens 14 Tage vor Reiseantritt verschickt. Der 
Kunde hat den Reiseveranstalter zu informieren, wenn er die erforderlichen Rei-
seunterlagen (z. B. Flugschein, Hotelgutscheine) nicht innerhalb der vom Rei-
severanstalter mitgeteilten Frist erhält. Der physische Versand erfolgt nur nach 
Deutschland, Luxemburg, Österreich und in die Schweiz.
11. Schadensersatz
11.1 	 Bei Vorliegen eines Reisemangels kann der Reisende unbeschadet der 

Herabsetzung des Reisepreises (Minderung) oder der Kündigung Scha-
densersatz verlangen, es sei denn, der Reisemangel ist von dem Reisen-
den selbst oder aber von einem Dritten verschuldet worden, der weder 
Leistungserbringer ist noch in anderer Weise an der Erbringung der von 
dem Pauschalreisevertrag umfassten Reiseleistungen beteiligt ist und für 
den Reiseveranstalter nicht vorhersehbar oder nicht vermeidbar gewe-
sen oder durch unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände verursacht 
worden. Er kann auch eine angemessene Entschädigung in Geld wegen 
nutzlos aufgewandter Urlaubszeit verlangen, wenn die Reise vereitelt oder 
erheblich beeinträchtigt wird.

11.2 	Haftungsbeschränkung
	 Die Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden 

sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des 
Reisenden nicht schuldhaft herbeigeführt wird.

11.3 	Deliktische Schadensersatzansprüche
	 Für alle gegen den Reiseveranstalter gerichteten Schadensersatzansprü-

che aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit beruhen, ist die Haftung für Sachschäden auf die Höhe des dreifa-
chen Reisepreises beschränkt.

	 Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je Reisendem und Reise. Mögli
cherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem Montrealer Abkom-
men bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von der Beschränkung unberührt.

11.4 	Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und 
Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen 
lediglich vermittelt werden (z. B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Thea-
terbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum ausge-
schriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen ausdrücklich 
und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 
so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Reisenden erkenn-
bar nicht Bestandteil der Pauschalreise sind. Ein Schadensersatzanspruch 
gegen den Reiseveranstalter ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, 
als aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhender 
gesetzlicher Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbrin-
genden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz 
gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder 
Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten 
Voraussetzungen ausgeschlossen ist.

11.5 	Die Beteiligung an Sport- und anderen Ferienaktivitäten muss der Kunde 
selbst verantworten. 

	 Der Reiseveranstalter haftet grundsätzlich nicht bei Reisebestandteilen mit 
folgenden Aktivitäten: Bergrettungseinsätze, Bungee-Jumping, Canyo-
ning, Eisklettern, Fahrten in Krisengebiete, Flugzeugrundflüge, Gebäude-
klettern, Helikopterrundflüge, Hovercraftfahrten und Wasserfallklettern. 
Sportanlagen, Geräte und Fahrzeuge sollte der Kunde vor Inanspruch-
nahme überprüfen. Für Unfälle, die bei Sportveranstaltungen und anderen 
Ferienaktivitäten auftreten, haftet der Reiseveranstalter nur, wenn ihn ein 
Verschulden trifft. Der Reiseveranstalter empfiehlt den Abschluss einer Un-
fallversicherung.



11.6 	Soweit ausgeschrieben, enthält Ihr Reiseplan Fahrscheine „Zug zum Flug“ 
der DB AG. Die Beförderung erfolgt auf der Grundlage der Bedingungen 
des jeweiligen Beförderungsunternehmens, die auf Wunsch zugänglich ge-
macht werden. 

	 Die Rechte und Pflichten des Reiseveranstalters und der Reisenden nach 
dem Reisevertragsrecht und diesen ausführlichen Reisebedingungen wer-
den durch die Bedingungen des jeweiligen Beförderungsunternehmens 
nicht eingeschränkt.

	 Jeder Reisende ist für seine rechtzeitige Anreise zum Abflughafen selbst 
verantwortlich, es sei denn, eine Verspätung beruht auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters.

11.7 	Mitwirkungspflicht, Beanstandungen
a)	 Jeder Reisende ist verpflichtet, bei Leistungsstörungen im Rahmen der ge-

setzlichen Bestimmungen daran mitzuwirken, evtl. Schäden zu vermeiden 
oder gering zu halten.

b) Sollten Sie wider Erwarten Grund zur Beanstandung haben, ist diese an Ort 
und Stelle unverzüglich unserer Agentur bzw. dem Ansprechpartner oder 
Leistungsträger oder Reisebüro/-veranstalter mitzuteilen und Abhilfe zu 
verlangen. Die notwendigen Telefon- und Telefaxnummern sowie E-Mail-
Adressen finden Sie in Ihrem Reiseplan oder auf Ihren Reisevouchern. 

	 Schäden oder Zustellungsverzögerungen von Reisegepäck und Gütern 
bei Flugreisen empfiehlt der Reiseveranstalter dringend unverzüglich an 
Ort und Stelle, spätestens jedoch binnen 7 Tagen nach Entdeckung des 
Schadens bei Reisegepäck, bei Gütern binnen 14 Tagen seit der Annahme, 
im Falle einer Verspätung spätestens 21 Tage nachdem das Gepäck oder 
die Güter dem Reisenden zur Verfügung gestellt worden sind, mittels Scha-
densanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Flugge-
sellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn die Schadensanzei-
ge nicht ausgefüllt worden ist.

	 Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Rei-
segepäck der Reiseleitung oder der örtlichen Vertretung des Reiseveran-
stalters anzuzeigen.

c)	 Agenturen und Ansprechpartner vor Ort sind nicht berechtigt, irgendwel-
che Ansprüche anzuerkennen. 

12. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen
12.1 	Der Reiseveranstalter wird den Kunden/Reisenden über allgemeine Pass- 

und Visumserfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten des 
Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen zur Erlangung 
erforderlicher Visa vor Vertragsschluss unterrichten. 

12.2 	Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise 
wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere 
die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vor-
schriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen wenn sie 
durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des Reiseveranstal-
ters bedingt sind.

12.3 	Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, 
wenn Sie ihn mit der Besorgung beauftragt haben, es sei denn, dass die 
Verzögerung von dem Reiseveranstalter zu vertreten ist. Zur Erlangung von 
Visa etc. bei den zuständigen Stellen ist mit einem ungefähren Zeitraum von 
etwa 8 Wochen zu rechnen.

12.4 	Zoll- und Devisenvorschriften werden in verschiedenen Ländern sehr streng 
gehandhabt. Der Kunde ist angehalten, sich diesbezüglich genau  zu infor-
mieren und die Vorschriften unbedingt zu befolgen.

12.5 	Von verschiedenen Staaten werden bestimmte Impfzeugnisse verlangt, die 
nicht jünger als 8 Tage und nicht älter als 3 Jahre (Pocken) bzw. 10 Jahre 
(Gelbfieber) sein dürfen. Derartige Impfzeugnisse sind auch deutschen Be-
hörden vorzuweisen, sofern Sie aus bestimmten Ländern (z. B. Afrika, Vor-
derer Orient) zurückkehren.

13. Informationspflichten über die Identität des ausführenden 
Luftfahrtunternehmens.
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des aus-
führenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet den Reiseveranstalter, den Kun-
den über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen 
der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Bu-
chung zu informieren. Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft 
noch nicht fest, so ist der Reiseveranstalter verpflichtet, dem Kunden die Flug-
gesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug 
durchführen wird bzw. werden. Sobald der Reiseveranstalter weiß, welche Flug-
gesellschaft den Flug durchführen wird, muss er den Kunden informieren. Wech-
selt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesell-
schaft, muss der Reiseveranstalter den Kunden über den Wechsel informieren. 
Er muss unverzüglich alle angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, 
dass der Kunde so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird. Die 
„Black List“ ist auf folgender Internetseite abrufbar: http://air-ban.europa.eu.

14. Reiseversicherungen
Wir vermitteln Reiseversicherungen im Status eines erlaubnisfreien Annexver-
mittlers gemäß § 34d Abs. 8 Nr. 1 Gewerbeverordnung (GewO).
Beschwerdestelle  bei Streitigkeiten mit Versicherungsvermittlern:
Versicherungsombudsmann  e.V.
Postfach  080632
10006  Berlin
Telefon  0800 3696000
Fax  0800 3699000
beschwerde@versicherungsombudsmann.de
www.versicherungsombudsmann.de
15. Rechtswahl
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter fin-
det ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte 
Rechtsverhältnis. Soweit bei Klagen des Kunden gegen den Reiseveranstalter 
im Ausland für die Haftung des Reiseveranstalters dem Grunde nach nicht deut-
sches Recht angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere 
hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Kunden ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung.
16. Gerichtsstand
16.1 	Der Kunde kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen.
16.2 	Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Kunden ist der Wohnsitz des 

Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des 
Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder 
privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Ge-
richtsstand der Sitz des Reiseveranstalters vereinbart.

16.3 	Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
a)	 wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen 

internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kun-
den und dem Reiseveranstalter anzuwenden sind, etwas anderes zuguns-
ten des Kunden ergibt oder

b)	wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Be-
stimmungen im Mitgliedsstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den 
Kunden günstiger sind als die nachfolgenden Bestimmungen oder die ent-
sprechenden deutschen Vorschriften.

17. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Un-
wirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.

Veranstalter: 
Boomerang Reisen GmbH, Biewerer Straße 15, 54293 Trier, 
a&e erlebnis:reisen ist eine Marke der Boomerang-Reisen GmbH, 
Geschäftsführer: Michaela Lenz, Thomas Wiedau 
Gültig für Buchungen ab 01.01.2024




